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Eine Neutralität für das 21. Jahrhundert 
Die Schweiz sucht intensiv nach einem Kompass — vier Vorschläge, wie die Orientierungskrise zu überwinden ist 

OLIVER DIGGELMANN 

Was bedeutet Neutralität in einem Bür- 
gerkrieg, in dem sich eine verbrecherische 
Regierung und ein terroristisches Netz- 
werk gegenüberstchen, wie in Syrien? 
Oder, erschreckend aktuell: wenn eine 
Atommacht wie Russland ihren Nach- 

barn angreift, dem sie 1994 seine territo- 

riale Integrität - gegen Verzicht auf einen 
Teil des sowjetischen Atomarsenals — 

vertraglich zugesichert hat? Eine Politik 
der Neutralität zu verfolgen, bedeutet im 
Kern, zu Kriegsparteien Abstand zu hal- 
ten, nicht selbst Kriegspartei zu werden. 

Viele denken, wohl auch im Bundes- 
rat: Die Grundidee ist glasklar, daraus 
muss sich also auch leicht die richtige 
Positionierung im Einzelfall ableiten las- 
sen. Dem ist aber nicht so. 

  

Zeitabhängigkeit der Spielräume 

Simpel ist die Handhabung der Neutra- 
lität allenfalls bei durch das Neutrali- 
tätsrecht geregelten Fragen. Sie betref- 
fen Staatenkriege: keine militärische Be- 
teiligung, Gleichbehandlung der Kriegs- 
parteien beim Waffenexport, keine 

Transit- oder Überflugrechte für Truppen. 
Für den heutigen Neutralen gilt aber, dass 
die neutralitätspolitische Posilionierung 
insbesondere in Wirtschaftsfragen eine 
anspruchsvolle Angelegenheit ist. Der 
Neutrale kann sich jedenfalls - und dies 
ist grundlegend für das Verständnis der 
heutigen Kontroverse - nicht auf schema- 
tisches Denken zurückziehen. 

Das Grundproblem ist die Zeit- 
abhängigkeit der Spielräume des Neu- 
tralen. Diese hängen immer von der 
weltpolitischen Grundkonstellation ab. 
Insbesondere davon, wie die interna- 

tionale Ordnung Krieg «begreift». Ein 
Blick in die Geschichte verdeutlicht das. 
Für das mittelalterliche Denken war 
politisches Denken religiöses Denken, 
und Politik war im Wesentlichen eine 
Frage von Gut und Böse. Der Miltel- 

weg war prinzipiell suspek 
Zwischen dem Wes! chen Frie- 

den 1648 und dem Ersten Weltkrieg 
wandelte sich das Verständnis inter- 
nationaler Politik grundlegend. Politik 
war nun eine Frage der Interessen der 

Staaten. Weil das Völkerrecht Angritls- 
kriege nicht verbot, war Neutralität 
eine legitime Positionierung, frei wähl- 
bar. Auch Grossmächte waren zeitwei- 
lig neutral. Die Neutralität eines Einzel- 
nen konnte in dieser Epoche gar im In- 
teresse des Staatensystems sein, wic im 

Fall der Eidgenossenschaft, der 1815 die 

«immerwährende» Neutralität zugestan- 
den wurde. 

In der Völkerbundära nach dem Ers- 
ten Weltkrieg, vor allem dann mit der 

Schaffung der Uno, veränderte sich 
die Ausgangslage wieder grundlegend. 
1928 wurde der «Kriegsächtungspakt» 
in Paris geschlossen. Seither sind Anne- 
xionen und Kriege völkerrechtlich ver- 
boten. Damit wurden zwischenstaatliche 
Konflikte völkerrechtlich im Grundsatz 
wieder in die Kategorien «gut» und 
«böse» einleilbar. Mit heiklen Folgen 
für den Neutralen. 

    

      

Roosevelts Brief 

Wie sehr die Wahrnehmung des Neu- 
tralen mit der Kriegsächtung zu des- 
sen Ungunsten kippte, insbesondere 
als es schliesslich zum Kampf zwischen 
Nazideutschland und den Verteidigern 
der internationalen Ordnung kam, geht 

aus einem Schreiben von US-Präsident 
Franklin Roosevelt an den Bundesrat 
vom Januar 1945 hervor: «Wir wollen 
eure militärische Neutralität voll respek- 
tieren, obschon es für uns von Vorteil 

wäre, dies nicht zu tun. Wir machen euch 
aber nachdrücklich darauf aufmerksam, 

dass für dic Schweiz die Stunde geschla- 
gen hat zu zeigen, wo sie moralisch und 

wirtschaftlich steht. Hier gibt es jetzt 
keine Neutralität mehr. In dieser Bezie- 
hung habt ihr eindeutig auf unsere Seite 
zu treten. Sonst werdet ihr isoliert daste- 
hen.» Zur Gründung der Uno wurden 
Neutrale wie Schweden und die Schweiz 
nicht eingeladen. 

          

Basel während des Zweiten Welikriegs. 

Roosevelts Schreiben spricht zwei 
Schlüsselfragen an. Wie soll sich der 
Neutrale bei einem Frontalangriff auf 
die internationale (Rechts-)Ordnung 

verhalten, die auch ihn als Neutralen 

schiitzen soll? Und vor allem: Darf der 
Neutrale mit Krieglührenden handeln - 
und wenn ja, was genau? Dies ist seit je 
die prekäre Frage. Auch hier ein Blick 
in die Geschichte: Im 18. und 19. Jahr- 
hundert traten die Briten, die damals 

zur dominierenden Macht und zum Poli- 
zisten der Weltmeere aufstiegen, vehe- 
ment gegen den Handel von Neutra- 
len mit Kriegführenden ein. Der Neu- 
trale würde zum indirekten Helfer der 
Kriegsparteien, er würde Kriege verlän- 
gern und davon profitieren. Im Kern war 
dies dieselbe Diskussion wie heute. 

Die Briten konnten sich nicht durch- 
setzen. Die USA als die im 19. Jahrhun- 
dert aufstrebende und Freihandel pro- 
pagierende Macht, die sich aus euro- 
páischen Verwicklungen heraushalten 
wollte, bchiclten dic Oberhand. Nur bei 

Kriegsmaterial bestanden für den Neu- 
tralen weiterhin Einschränkungen für 
den Handel mit Kriegführenden. Zu Bc- 
ginn des 20. Jahrhunderts wurde diese 
handelsfreundliche Praxis in Den Haag 
vertraglich fixiert. Ein solches libera- 
les Neutralitätsrecht für Staatenkriege 
lässt dem Neutralen seither im Handels- 
bereich grosse Spielräume. Die Art und 
Weise ihrer Nutzung aber ist bis heute 

delikat. Vor allem aber ist sie eine politi- 
sche Entscheidung — die nicht der Auto- 
pilot treffen kann. 

    

  

  

    

Fehlende Justierungskultur 

Im konkreten Konflikt- und Krisen- 
fall muss sich der Neutrale zuerst fra- 
gen, was sein Handeln im Licht der Frie- 
densordnung der Gegenwart bedeutet — 
legitime Distanz oder prekäre Kompli- 
zenschaft? Er muss bei Nutzung seiner 

   

       stauch eine Kommunikationsaufgabe: Schweizerkreuz auf dem Rhein bei 
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Das Anpassen 
der schweizerischen 
Position auf 

dusseren Druck hin 
bedeutet 

Reputationsschäden. 

    

Spielräume aussen-, innen- und handels- 
politische Aspekte sorgfältig abwä 
mögliche Konsequenzen anliz 
und er muss auf Kohiirenz seiner Poli- 
tik achten und sie erklären. Die Schweiz 
vernachlässigt das Antizipicren und das 
Kommunizieren in diesem heiklen Be- 
reich, Ihre Geschichte seit 1989 offenbart 

gar ein unvorteilhaftes Muster: Eine Jus- 
tierung der Neutralitätspolitik wird nur 
auf massiven äusseren Druck hin vorge- 
nommen, und sie wird kaum erklärt. 

1991 ersuchte die Koalition gegen 
Saddam Hussein die Schweiz um Über- 
flugrechte für ihre Militärflugzeuge. 
Die Schweiz lehnte — in Fortführung 
ihrer Positionierung während des Kal- 
ten Krieges - ab, Die Militäroperation 
war durch den Uno-Sicherheitsrat auto- 

risiert. Auf das internationale Unver- 
ständnis über die Position der Schweiz 
reagierte diese zerknirscht, passte sich in 
der Folge aber an. Die Rollen in diesem 
Krieg waren so klar verteilt wie heute im 
Fall Russland - Ukraine, 

Die Schweiz justierte, beurteilte 
fortan passive m sche Unterstüt- 
zung von Uno-Militäroperationen und 
Übernahme von Uno-Wirtschaftssank- 
tionen als neutralitátsrechilich und 
-politisch unbedenklich. Die Uno handle 
schliesslich im Namen der internationa- 
len Gemeinschaft, gewissermassen als 
“Treuhänder des Friedens. Die Schweiz 
hielt dies auch im Neutralitätsbericht 
von 1993 so fest. Der Schritt wurde je- 
doch innenpolitisch bis heute kaum dis- 
kutiert. Auf internationalem Parkett 
stiess sie damit im Allgemeinen auf 
Akzeptanz, und sie kam bei kriegeri- 
schen Ereignissen seither einigermas- 
sen «gut durch», 

Die Unterscheidung zwischen Uno- 
mandaticrten Militäroperationen und 
übrigen Kriegen musste aber in dem 
Moment zum Problem werden, in dem 
eine Grossmacht offen zu einem terri- 
torialen Beutezug aufbricht und gleich- 
zeitig die Uno blockiert. Man hätte be- 
reits das russische Agieren in Georgien 
2008 und die Annexion der Krim 2014 
so lesen können. Im Westen setzte sich 
bis 2022 jeduch die Lesart durch, es habe 
sich gewissermassen um postsowjetische 
Arrondierungen gehandelt. 

Mit dem offenen Angriff auf die 

Ukraine hat sich die Einordnung nun 
grundlegend geändert. Die Militär- 
operationen der Nato 1999 in Kosovo, 
obwohl ebenfalls auf kein Uno-Mandat 
gestützt, hatten hingegen einen ganz 
anderen Charakter gehabt. Sie verletz- 
ten zwar ebenfalls das Gewaltverbot. Es 
war aber nicht um die Befriedigung von 
Expansionsgelüsten gegangen, sondern 
um die Verhinderung weiterer Kricgs- 
verbrechen und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit in Kosovo. 

   
  

  

   

  

   

      

Preis für Schematismus 

Die Parallelen zur Situation 1991 sprin- 
gen ins Auge. Erneut erklärte die 
Schweiz ihr Festhalten an einer frühe- 
ren Position, diesmal jener von 2014, als 
man sich auf das Verhindern der Um- 
gehung von Wirtschaftssanktionen be- 
schränkt hatte, und wurde dann von 

der einsetzenden Kritik aus westlichen 
Ländern - ihren «Partnern im Geist» 
- an die Wand gedrückt. Der Bun- 
desrat hatte gedacht, ein verlässliches 
«Rezept» zu besitzen. Er stand nun 
aber vor dem Problem. dass die Schwei- 
zer Position auf einmal weltfremd und 
charakterlos wirkte. Weil dieser Krieg 
anders wahrgenommen, international 
ganz anders eingeordnet wird. Dass die 
Landesregierung ihre Positionierung 
weder beim Entscheid für die blosse 
Umgehungsverhinderung noch bei der 
späteren Übernahme der EU-Sank- 
tionen ausführlich erklärte, zeigt ein 
Grundproblem: Es fehlt offensichtlich 
das Bewusstsein, dass die Handhabung 
der Neutralität in der heutigen Welt er- 
läuterungsbedürftig ist. Der Autopilot 
führt zur Selbstschädigung. 

Das Anpassen der schweizerischen 
Position auf äusseren Druck hin be- 
deutet Reputationsschäden. Von aussen 
dominiert der Eindruck eines Kleinkrü- 

      

mers mit eingeschränkter Übersicht. 

Um dies in Zukunft zu verhindern, wäre 

das Bewusstsein nötig, dass die Schweiz. 
massiv von der internationalen Sicher- 
heitsarchitektur profitiert: Zum einen 
trägt diese unmittelbar zu ihrer Unab- 
hängigkeit bei und erspart ihr so Sicher- 
heitskosten. Zum anderen ermöglicht sie 
ihr die Teilnahme am globalen Markt. 

Entscheide über Wirtschaftssanktio- 
nen sind deshalb, wenn die Schweiz ihre 
Neutralität klug handhaben will, immer 
auch mit Blick auf die Aufrechterhaltung 
dieser globalen Sicherheits- und Wirt- 
schaftsinfrastruktur zu treffen. Sich diese 
Frage nicht einmal zu stellen, wie es sich 

die Schweiz angewöhnt hat, wird als un- 

redlich empfunden. Der beharrliche 
Hinweis auf die eigenen Guten Dienste 
hat etwas Peinliches. Die anderen wissen 
auch ohne Erinnerung, dass man in Genf 
Konferenzen organisieren kann. 

Zum Reputationsverlust kommt ein 
Ohnmachtsgefühl. Das Land steht unter 
dem Eindruck, neutralitätspolitisch von 
der Dynamik eines Grossereignisses 
überwältigt worden zu sein. Dies alimen- 
tiert eine misstrauische Weltsicht. We- 
nig überraschend ist bereits eine Volks- 
initiative für eine Fixierung des «alten» 
Neutralitätsverständnisses in Vorberei- 

tung. Dieser defensive Blick will nicht 

recht zur wirtschaftlichen Offenheit der 

Schweiz passen. 
Ein zentraler Grund für den Sche- 

matismus im Schweizer Verständnis 

der Neutralität ist ihre Verankerung im 
mythischen Schatz des Landes. Diese ist 
wohl deshalb so intensiv, weil das Land 

nicht viele verbindende Klammern be- 
sitzt. Ab dem späten 19. Jahrhundert 
stieg die Neutralität immer mehr zu 
einem Identitätsmerkmal auf. das heute 

nahezu unbestritten ist, weil sich in ihr 

Romands wie Deutschschweizer, Natio- 

nalkonservative wie Liberale, Protestan- 

ten wie Katholikinnen wiederfinden. 

   

    

Vier zentrale Einsichten 

Für eine zeitgem Handhabung der 
Neutralität lassen sich vier zentrale Ein- 
sichten festhalten. Die Schweiz muss 

sich zunächst des Charakters neutrali- 
tätspolitischer Positionierung «ls kont- 
plexer Multifaktoraufgabe bewusst sein. 
Oft gibt es - jenseits des durch das Neu- 
tralitátsrecht Vorgegebenen — verschie- 
dene plausible Optionen. Der Neutrale 
muss das Völkerrecht beachten, die Kon- 

sequenzen der weltpolitischen Situation 
für sich identifizieren. seine dauerhaften 
handels-, energie- und sicherheitspoliti- 

schen Abhängigkeiten einkalkulieren. 
Sodann braucht der Neutrale ein Be- - 

wusstscin dafür, dass ncutralitätspoli- 
tische Positionierung eine anspruchs- 
volle Kommunikationsaufgabe darstellt. 
Nach innen und aussen. Der Bundesrat 

muss sich exponieren und Kritik aushal- 
ten, Die Position des Neutralen ist und 
bleibt - auch wenn sie politisch rich- 
tig ist - ambivalent und angreifbar. Das 
muss dem Neutralen klar sein. 

Von grundlegender Bedeutung ist 

auch die Kohärenz der Aussenpolitik.Wer 
als Neutraler geachtet oder als geschätz- 
ter Anbieter Guter Dienste geschen wer- 
den will, darf sich nicht erst in der Krise 

daran erinnern. Die Regulierung des 
Finanzplatzes, die Festlegung des Waf- 
fenexportregimes, das angemessene Mit- 
tragen von Friedenslasten etwa im Rah- 
men von Peacekeeping — all dies sind Ele- 
mente der Neutralitätspolitik. Entschei- 
dend ist die Mixtur. Der Neutrale kann 
selbst entscheiden, wo er sich auf dem 

Spektrum zwischen rigide auf Eigennutz 
achtendem Eigenbrótler und verláss- 
lichem, dem Völkerrecht verpflichtetem 
Unparteilichem positionieren will. 

Und viertens schliesslich: Der Neu- 

trale muss scine militárischen wic han- 
delspolitischen Spiclriume als durch 
die welipolitische Gesamisituation be- 
Jingt begreifen. Die Geschichte steht 
nicht still - auch wenn ihr Atem manch- 
mal langsam geht. 
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